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Grundstück: Bahnstr. 

Flurstücke: 3082-221-154, 3082-221-174, 3082-219-94, 3082-219-207 

Unser Az: 194021 

 

 

Nach Auswertung der bis in das Jahr 1845 zurückreichenden Messtischblätter (topographische Karten 

im Maßstab 1 : 25.000), der Luftbildaufnahmen (ab Jahrgang 1926 im Maßstab 1 : 5.000), der 

stereoskopischen Luftbilder ab Jahrgang 1952 sowie weiteren Archivmaterials besteht für das o. g. 

Grundstück kein konkreter Verdacht auf relevante Altablagerungen oder Altstandorte. 

Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass Verunreinigungen des Bodens vorhanden sind, 

da die o. g. Karten und Luftbilder nur Momentaufnahmen darstellen und zudem aufgrund ihrer 

Maßstäbe eine detaillierte Betrachtungsweise nur bedingt ermöglichen. Zudem ist in einigen Bereichen 

des Stadtgebietes mit Auffüllungsmaterialien zu rechnen, die aufgrund ihrer Fremdbestandteile (z. B. 

Aschen und Schlacken) unter Umständen als schädliche Bodenveränderungen einzustufen sind. 

 

Für Duisburg liegt eine Bodenbelastungskarte vor; hierzu wurden stadtweite Bodenuntersuchungen bis 

in 30 cm Tiefe durchgeführt. Dabei wurden für einen großen Bereich siedlungsbedingt erhöhte 

Schadstoffgehalte festgestellt, welche die Vorsorgewerte und teilweise auch die Prüfwerte der 

Bundes-Bodenschutzverordnung überschreiten.  

Das von Ihnen angefragte Grundstück liegt in diesem Bereich. Eine Gefährdung geht von diesen 

siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten im vorliegenden Fall aber nicht aus. Die in einem 

Maßnahmen- und Bewertungskonzept für Duisburg abgeleiteten Beurteilungswerte, bei deren 

Überschreitung Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich werden, werden nicht überschritten. 

Die beigefügten allgemeinen Handlungsempfehlungen für die Gartennutzung sollten jedoch aus 

Gründen der Vorsorge beachtet werden. 

Eine abschließende Aussage über die Bodenbelastung auf einem bestimmten Grundstück kann nur auf 

der Basis gezielter Untersuchungen auf dem jeweiligen Grundstück erfolgen. 

Hinweis zur Grundwasserbeschaffenheit: 

In weiten Teilen des Duisburger Stadtgebiets werden im Grundwasser die 

Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS-Werte) der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für 

verschiedene Schadstoffe überschritten.  



Hinsichtlich der privaten Nutzung des Grundwassers durch Gartenbrunnen wird daher auf die zur 

Verfügung stehenden Informationen zu bekannten Schadstofffahnen und Hintergrundbelastungen 

des Grundwassers unter www.duisburg.de/grundwasserbeschaffenheit und die bestehende 

Anzeigepflicht für die Bohrung von Gartenbrunnen bei der Unteren Wasserbehörde verwiesen. 

Das in Gartenbrunnen zur privaten Nutzung geförderte Grundwasser ist KEIN Trinkwasser und sollte 

grundsätzlich auch nicht zum Befüllen von Swimmingpools genutzt werden, da es im Gegensatz zur 

umfangreichen Überwachung des Leitungswassers keiner geregelten Kontrolle unterliegt. 

 

 




